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304 Öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt 

Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss 
im Bereich der Futtermittelkontrolle

Bezirksregierung
31.1.6.13

Düsseldorf, den 12. Juli 2005

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zur Wahrnehmung im Bereich der Aufgaben 

der Futtermittelkontrolle zwischen 
der Stadt Mönchengladbach 
und dem Rhein-Kreis Neuss

Nach §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. 10. 1979 – SGV. NW. 202 –
zuletzt geändert am 30. 4. 2002, wird zwischen der
Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis
Neuss folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung
geschlossen:

§ 1 Inhalt

Die kreisfreien Städte und Landkreise als Vete-
rinärbehörden sind nach § 19 Abs. 1a des Futter-
mittelgesetzes in Verbindung mit der Futtermittel-
kontrolleurverordnung verpflichtet, Futtermittel-
kontrollen in eigener Zuständigkeit durchzufüh-
ren.

Der Rhein-Kreis Neuss beschäftigt zur gemein-
samen Wahrnehmung der in § 2 näher beschriebe-
nen Aufgaben für das Gebiet der Stadt Mönchen-
gladbach und des Rhein-Kreises Neuss eine Fach-
kraft mit der erforderlichen Qualifikation.

§ 2 Aufgaben

1) Die Fachkraft

– führt die Aufgaben nach dem Futtermittelge-
setz, der Futtermittelverordnung sowie nach
den hierzu ergangenen nationalen und europä-
ischen Rechtsvorschriften zum Zweck der amt-
lichen Futtermittelkontrollen durch,

– organisiert Tierschauen, insbesondere die jähr-
lich stattfindende Pferdeschau in Wickrath,

– wirkt mit bei der Schätzung von Vieh im Falle
von Tierseuchen,

– führt Tierzuchtberatung durch einschließlich
der Überwachung der Kennzeichnungspflicht
bei Vieh und der Kontrolle der Equidenpässe.

2) Im Einvernehmen zwischen der Stadt Mön-
chengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss wird
eine Dienstanweisung erlassen.
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3) Die Fachkraft gibt aufgrund der örtlichen Fest-
stellungen jeweils der Stadt Mönchengladbach
und dem Rhein-Kreis Neuss die für die verwal-
tungsmäßige Bearbeitung (z. B. ordnungsbe-
hördliches Einschreiten, Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten) erforderlichen Berichte
hierzu. Die Fachkraft nimmt die erforderlichen
Futtermittelproben.

§ 3 Erfüllung der Aufgaben

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen der Fach-
kraft in der Regel 20 % ihrer regelmäßigen Ar-
beitszeit für die Stadt Mönchengladbach und zu
80 % für den Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung.

Die zuständigen Fachämter erstellen jährlich ein-
vernehmlich einen Einsatzplan. Über den Stand
der Erledigung erhält die Stadt jährlich zum 30. 5.
und 30. 11. einen Tätigkeitsbericht.

§ 4 Fachaufsicht

Die Fachaufsicht über die Fachkraft üben bei der
Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Verein-
barung im Gebiet der Stadt Mönchengladbach der
Oberbürgermeister, im Gebiet des Rhein-Kreises
Neuss der Landrat aus.

§ 5 Kostenerstattung

Die Stadt erstattet dem Kreis 20 % der Kosten
einer Fachkraft mit Vergütung nach IVa BAT zu-
züglich der Sachkosten, insbesondere Reisekosten
bzw. Wegstreckenentschädigung, soweit sie im
Interesse der Futtermittelkontrolle/Tierzuchtbera-
tung angefallen sind. Die Kostenaufteilung erhöht
oder vermindert sich, wenn sich das Verhältnis des
Viehbestandes von Stadt und Kreis um mindestens
3 Prozentpunkte verändert.

Der Kostenerstattung werden die jeweils nach den
tariflichen Vorschriften für Angestellte des öffent-
lichen Dienstes entstehenden Aufwendungen zu-
grunde gelegt.

§ 6 Abwicklung

Der Kreis stellt bis 28. 2. eines Jahres die im Haus-
haltsjahr des Vorjahres entstandenen Personal-
und Sachkosten fest und teilt diese der Stadt mit.

Die Stadt leistet am 1. 4. und 1. 10. Abschlags-
zahlungen. Die Abschlagszahlung bemißt sich an
den Aufwendungen der zurückliegenden zwei
Haushaltsjahre. Über- oder Unterzahlungen wer-
den bei der ersten Abschlagszahlung berück-
sichtigt.

§ 7 Salvatorische Klausel

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, diese
Vereinbarung zu überprüfen und anzupassen, falls
dies durch gesetzgeberische Maßnahmen oder aus
sonstigen Gründen erforderlich wird.

§ 8 In-Kraft-Treten

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt nach
Genehmigung und Bekanntmachung durch die Be-
zirksregierung zum 1. 4. 2005 in Kraft. Sie kann
von beiden Seiten zum 31. 12. eines Jahres gekün-
digt werden. Die Kündigung hat bis 31. 12. des
Vorjahres schriftlich zu erfolgen.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen
der Stadt Mönchengladbach, der Stadt Neuss, der
Stadt Rheydt, der Stadt Viersen und dem Land-
kreis Grevenbroich vom 22. 1. 1962 wird aufge-
hoben.

Mönchengladbach, den 19. Mai 2005

Für die Stadt Mönchengladbach

Norbert Bude

Oberbürgermeister

Dr. Michael Schmitz

Beigeordneter

Neuss/Grevenbroich, den 17. Januar 2005

Für den Rhein-Kreis Neuss

Dieter Patt

Landrat

Hans-Jürgen Petrauschke

Kreisdirektor

Genehmigung
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen
der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis
Neuss vom 19. 5. 2005/17. 1. 2005 zur Wahrneh-
mung im Bereich der Aufgaben der Futtermittel-
kontrolle wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 1 b des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
(GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. 10. 1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. 11. 2004 (GV.
NRW. S. 644), mit der Maßgabe, dass die Verein-
barung erst am Tage nach der Bekanntmachung im
Amtsblatt der Bezirksregierung Düsseldorf wirk-
sam wird, aufsichtsbehördlich genehmigt.

Düsseldorf, den 12. Juli 2005

Im Auftrag

Wies

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 275

305 Ungültigkeitserklärung
von Polizeidienstausweisen

(PK Dietmar Mallek 
und PK’in Denise Dondoni)

Bezirksregierung
25.3.1.1504

Düsseldorf, den 15. Juli 2005
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Nachstehend aufgeführte Polizeidienstausweise
sind verloren gegangen und werden hiermit für
ungültig erklärt:

Der Polizeidienstausweis Nr. 0327986 des PK Diet-
mar Mallek, ausgestellt am 24. 10. 2003 durch die
ZPD NRW.

Der Polizeidienstausweis Nr. 700/00369 der PK’in
z. A. Denise Dondoni, ausgestellt am 14. 12. 2001
durch das PP Gelsenkirchen.

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 276

306 Ungültigkeitserklärung
eines Polizeidienstausweises

(KOK’in Tanja Finke)

Bezirksregierung
25.3.1.1504

Düsseldorf, den 15. Juli 2005

Der Polizeidienstausweis Nr. 0432559 der KOK’in
Tanja Finke, ausgestellt am 5. 1. 2004 durch die
ZPD NRW ist in Verlust geraten und wird hiermit
für ungültig erklärt.

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 277

307 Ungültigkeitserklärung
eines Polizeidienstausweises

(Herr Heinrich Königs)

Bezirksregierung
01.1 – 1504

Düsseldorf, den 15. Juli 2005

Der Polizeidienstausweis Nr. 420, ausgestellt vom
Landeskriminalamt NRW am 11. 8. 2000 für Hein-
rich Königs ist in Verlust geraten und wird hiermit
für ungültig erklärt.

Im Auftrag

Kathstede

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 277

308 Ungültigkeitserklärung
eines Dienstausweises

(Polizeimeisterin Nina Unland)

Bezirksregierung
VL 2.1 – 1504

Düsseldorf, den 20. Juli 2005

Der Dienstausweis Nr. 0323094, am 14. 8. 2003 von
den Zentralen Polizeitechnischen Diensten NRW
ausgestellt für die Polizeimeisterin Nina Unland,
ist am 13. 7. 2005 in Verlust geraten.

Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig er-
klärt.

Im Auftrag

Juber

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 277

309 Zurücknahme einer 
Vermessungsgenehmigung

(Dipl.-Ing. Ralf Adam, Solingen)

Bezirksregierung
33.2416

Düsseldorf, den 18. Juli 2005

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur

Dipl.-Ing. Ralf Adam 
Hermannstraße 6
42897 Solingen

erteilte Vermessungsgenehmigung II für den

Vermessungstechniker Marc Reuter

ist mit Ablauf des 30. 6. 2005 erloschen.

An die
Kreise und 
kreisfreien Städte

als Katasterbehörden 
des Regierungsbezirks

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 277

310 Anerkennung einer Stiftung
(„NUC Gartenbau-Stiftung“)

Bezirksregierung
15.2.1-St.1156

Düsseldorf, den 19. Juli 2005

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die 

„NUC Gartenbau-Stiftung“

mit Sitz in Straelen gemäß § 80 BGB in Verbin-
dung mit §§ 1, 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stif-
tung ist seit dem 14. Juli 2005 rechtsfähig.

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 277
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Wirtschaft und Verkehr

311 Umstufung 
von Teilstrecken der 

Landesstraßen 398 und 473 
in den Stadtgebieten Duisburg und 

Krefeld zu Gemeindestraßen

Bezirksregierung
53.32-10-02/04

Düsseldorf, den 13. Juli 2005

Durch den Neubau einer Teilstrecke der L 473n im
Gebiet der Städte Duisburg und Krefeld hat sich
die Verkehrsbedeutung von Teilabschnitten der
bestehenden Landesstraßen 398 und 473 geändert.

Gemäß § 8 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW – SGV.
NW. 91) werden die Teilstrecken (Ortsdurchfahr-
ten) der

L 398 im Stadtgebiet Duisburg

von Netzknoten 4606 049 Station 1,403 km

nach Netzknoten 4605 091 B Station 1,829 km

L 473 im Stadtgebiet Krefeld

von Netzknoten 4605 074 Station 0,000 km

nach Netzknoten 4606 082 Station 1,056 km

zu Gemeindestraßen abgestuft (§ 3 Abs. 4 StrWG
NRW).

Die Umstufungen werden rückwirkend zum 1. Juli
2005 wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die vorstehende Umstufungsverfügung
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der

Bezirksregierung Düsseldorf
Fischerstraße 2

40477 Düsseldorf
einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, wird dessen
Verschulden den Widersprechenden zugerechnet.

Im Auftrag

Heuft

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 278

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

312 Bekanntmachung 
über den Aktionsplan für den 
Bereich Duisburg Nord gemäß 

§ 47 Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bezirksregierung
56.8817 – AP DUISBURG NORD

Düsseldorf, den 21. Juli 2005

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat im Einver-
nehmen mit der Stadt Duisburg einen Aktionsplan
zur Minderung der Feinstaubbelastung für den Be-
reich Duisburg Nord aufgestellt. Dieser tritt mit
Wirkung vom 1. 8. 2005 in Kraft.

Der Aktionsplan beruht auf der EU-Luftqualitäts-
rahmenrichtlinie 96/62/EG einschließlich der
ersten (1999/30/EG) und zweiten (2000/69/EG)
Tochterrichtlinie. Diese wurden mit einer Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und
der 22. BImSchV (Verordnung über Immissions-
werte für Schadstoffe in der Luft) in deutsches
Recht umgesetzt.

Danach müssen die zuständigen Behörden einen
Aktionsplan aufstellen, der konkrete Maßnah-
men zur Reduzierung von Schadstoffen vorsieht,
wenn die Gefahr besteht, dass die durch eine
Rechtsverordnung festgelegten Immissionsgrenz-
werte oder Alarmschwellen überschritten wer-
den. Die im Aktionsplan festgelegten Maß-
nahmen müssen geeignet sein, die Gefahr der
Überschreitung der Werte zu verringern oder den
Zeitraum zu verkürzen, während dessen die
Werte überschritten werden.

Die bisherigen Messungen in Duisburg-Bruck-
hausen und Duisburg-Marxloh haben ergeben,
dass eine Überschreitung des Grenzwertes für
PM10 (Feinstaub) nach der aktuellen 22. BImSchV
zu erwarten ist. Nach dieser Verordnung gilt seit
1. 1. 2005 für PM10 ein Jahresmittelwert von
40 µg/m3 als zulässig; der zulässige Tagesmittel-
wert beträgt 50 µg/m3 und darf an maximal 35 Ta-
gen im Jahr überschritten werden. 

Die Maßnahmen des Aktionsplanes sind mit In-
Kraft-Treten des Aktionsplanes einzuleiten. Zur
vorbeugenden Minderung der Feinstaubbelastung
können jedoch auch schon vorher Maßnahmen ein-
geleitet werden.

Der Aktionsplan kann im Internet unter
www.brw.nrw.de eingesehen und/oder bei der
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 56, schrift-
lich oder per E-Mail unter Irp@brd.nrw.de bzw.
luftreinhalteplanung@brd.nrw.de angefordert wer-
den.

Im Auftrag

Schreiber

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 278

313 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pflicht 

für ein Vorhaben der HDM GmbH, 
Am Schürmannshütt 23, 47441 Moers

Bezirksregierung
56.21.0058/05

Düsseldorf, den 21. Juli 2005

Die HDM GmbH hat mit Datum vom 29. 3. 2005
einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ge-
mäß § 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb
einer Dampfkesselanlage (KWK) gestellt. Antrags-
gegenstand ist die Errichtung und der Betrieb
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einer Feuerungsanlage mit einer Gesamtleistung
von 5,7 MW Feuerungswärmeleistung in 47441
Moers, Am Bullermannshof 11.

Gemäß § 3 c Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung
mit Ziffer 1.1.6 der Anlage 1 zum UVPG ist eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte
Vorhaben nicht zu erwarten sind. Gemäß § 3 a
Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass für das be-
antragte Vorhaben eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht besteht.

Gemäß § 3 a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung
nicht selbständig anfechtbar.

Im Auftrag

Thaler

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 278

314 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pflicht 

für ein Vorhaben der 
Wuppertaler Stadtwerke AG

Bezirksregierung
56.8851.1.1-4686

Düsseldorf, den 28. Juli 2005

Die Wuppertaler Stadtwerke AG beantragte am
9. 8. 2004 eine Genehmigung nach § 16 Abs. 1
BImSchG zur wesentlichen Änderung des Heiz-
kraftwerks Barmen. Gegenstand des beantragten
Vorhabens ist die Erhöhung der zulässigen Heiß-
dampftemperatur des Spitzenlastkessels auf
250 °C sowie die Errichtung und der Betrieb eines
Einspritzkühlers.

Nach § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbin-
dung mit Ziffer 1.1.1 der Anlage 1 zum UVPG und
in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen
Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG auf-
geführten Kriterien erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 12
UVPG zu berücksichtigen wären. Im vorliegenden
Fall hat die allgemeine Vorprüfung im Einzelfall
ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht
zu erwarten sind.

Ich stelle daher gemäß § 3 a Satz 1 UVPG fest,
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nicht besteht. Die Feststellung ist
gemäß § 3  a Satz 3 UVPG nicht selbstständig an-
fechtbar.

Im Auftrag

Bergmann

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 279

315 Änderung der Satzung 
der Deichschau Bislich

Bezirksregierung
54.15.82

Düsseldorf, den 14. Juli 2005

Aufgrund des § 58 Abs. 2 des Gesetzes über Was-
ser- und Bodenverbände vom 12. Februar 1991
(Wasserverbandsgesetz – WVG (BGBl. I S. 405))
genehmige ich die vom Erbentag der Deichschau
Bislich am 10. 5. 2005 beschlossene Änderung der
Verbandssatzung vom 19. 6. 2002 (Amtsblatt für
den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 27. 6. 2002)
wie folgt:

§ 4 Aufgaben wird wie folgt geändert:

§ 4 Ziffer 2 a erhält folgende Fassung:

Gewässer nach § 28 WHG und § 90 LWG zu unter-
halten;

§ 6 Benutzen und Betreten von Grundstücken,
Ausgleich für Nachteile wird wie folgt geändert:

§ 6 (1) 2. Satz erhält folgende Fassung:

Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Grundstücke
für die Verbandsunternehmen der Deichschau zur
Verfügung zu stellen (§ 33 WVG).

Die Veranlagungsregeln, die der Satzung gemäß
§ 33 als Anlage 2 beizufügen sind, werden neu ge-
fasst und im Wortlaut mit veröffentlicht.

Rückwirkung:
Auf Grund zwingender Gründe des öffentlichen
Interesses, insbesondere zur Schaffung der not-
wendigen Rechtssicherheit und Klarheit, tritt die-
se Satzungsänderung bereits rückwirkend zum
1. 1. 2005 in Kraft.

Zwar berechtigt diese Satzung zur Erhebung
von Verbandsbeiträgen, die Anordnung der
Rückwirkung ist aber dennoch zulässig, da die
finanzielle Belastung für die Verbandsmitglieder
voraussehbar war, da sie auch nach der alten
Satzung zur Beitragszahlung verpflichtet waren
und der Beitrag sich der Höhe nach nicht ver-
ändert.

Außerdem sind im laufenden Jahr noch keine Bei-
tragsbescheide verschickt worden, so dass die
Rückwirkung auch durch sachliche Erwägungen
gerechtfertigt ist.

Im Auftrag

Wenzel
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Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 279



316 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pflicht 

für ein Vorhaben des 
Landwirtes Jörg Boves in Kempen

Bezirksregierung
56-GV 57/04-Zm/Z

Düsseldorf, den 19. Juli 2005

Antrag des 
Landwirtes Jörg Boves, Kempen, 
auf Erteilung einer Genehmigung 

nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BlmSchG)

Herr Jörg Boves hat mit Datum vom 30. 8. 2004
einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
gemäß § 4 BImSchG für die

Errichtung und den Betrieb einer Anlage
zum Halten oder zur Aufzucht mit 560 bis
weniger als 750 Sauenplätze einschließlich
dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Fer-
kel bis weniger als 30 Kilogramm Lebend-
gewicht)

auf der landwirtschaftlichen Hofstelle Hülser
Landstraße 44 in Kempen gestellt.

Gemäß § 3 c Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung
mit Ziffer 7.8.2 der Anlage 1 zum UVPG ist eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die standortbezogene
Vorprüfung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen durch das bean-
tragte Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest,
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG
nicht selbständig anfechtbar. 

Im Auftrag

Warneke

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 282

317 Antrag der 
RWE Umwelt West GmbH 

auf Erteilung einer Genehmigung 
gem. § 31 Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

Bezirksregierung
52.05.01.14-brII-04/05

Düsseldorf, den 18. Juli 2005

Die RWE Umwelt West GmbH in 41515 Greven-
broich, Benzstr. 1 hat mit Datum vom  7. 4. 2005

einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
gem. § 31 Abs. 3 Nr. 2 KrW-/AbfG für die wesent-
liche Änderung der Deponie Brüggen II gestellt.

Antragsgegenstand ist die Aufnahme der Abfallar-
ten 16 01 20 „Glas“, 19 12 11 „sonstige Abfälle
(einschließlich Materialmischungen) aus der me-
chanischen Behandlung von Abfällen, die gefährli-
che Stoffe enthalten“ und 20 03 03 „Straßenkehr-
richt“ (in den Sommermonaten) in den Positiv-
katalog der Deponie Brüggen II.

Gem. § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) stelle ich fest, dass für
das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht. Die standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles hat ergeben, dass erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen im Sinne des
Gesetzes durch das beantragte Vorhaben nicht zu
erwarten sind.

Diese Feststellung ist gem. § 3 a Satz 3 UVPG
nicht selbstständig anfechtbar.

Im Auftrag

Juntermanns

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 282

318 Antrag der LINEG, 
Kamp-Lintfort, auf Erteilung 

der Zulassung des vorzeitigen Beginns 
sowie einer Erlaubnis zur 

Entnahme von Grundwasser über 
die PAG Rossenrayer Ley 2

Bezirksregierung
54.6.2.2-WES-244/90

Düsseldorf, den 12. Juli 2005

Die Linksrheinische Entwässerungs-Genossen-
schaft (LINEG), Friedrich-Heinrich-Allee 64,
47475 Kamp-Lintfort, hat mit Schreiben vom
7. 5. 2004, ergänzt am 15. 10. 2004, einen Antrag
auf Erteilung der Zulassung des vorzeitigen Be-
ginns nach § 9 a WHG sowie einer Erlaubnis nach
§ 7 Wasserhaushaltsgesetz gestellt.

Antragsgegenstand ist die Förderung von ca. 4
Mio. m3/Jahr Grundwasser zur Flurabstandsregu-
lierung im Bereich des Rossenrayer Sees in Kamp-
Lintfort.

Wird Grundwasser in einem Volumen von mehr als
100.000 m3/Jahr und weniger als 10 Mio. m3/Jahr
zutage gefördert, ist gemäß

– § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung und § 1 Abs. 1 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im
Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW)

– in Verbindung mit Anlage 1 Ziffer 3. a) zum
UVPG NRW

– in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 Satz 1 UVPG

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh-
ren, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der
zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anla-
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ge 2 zum UVPG NRW aufgeführten Kriterien er-
hebliche Umweltauswirkungen haben kann, die
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest,
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3  a Satz 3 UVPG
nicht selbstständig anfechtbar. 

Im Auftrag

Litschke-Dietz

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 282

C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

319 Kraftloserklärung 
von Sparkassenbüchern

(Nr. 322 816 804 7 (1 816 804 7), 
Nr. 322 178 678 7 (1 178 678 7) und 

Nr. 421 091 240 0 (1 091 240 0))

Die Sparkassenbücher Nr. 322 816 804 7 
(1 816 804 7), Nr. 322 178 678 7 (1 178 678 7) und
Nr. 421 091 240 0 (1 091 240 0) werden nach § 16
SpkVO NRW für kraftlos erklärt.

Solingen, den 18. Juli 2005

Stadt-Sparkasse
Solingen

Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2005 S. 283
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